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Die Förderung der Forschung im abgabenrechtlichen Bereich ist mir jüngst auf
gefallen. Da die Wirtschaftsinstitute der TU in der Forschung doch sehr viel mit
den Unternehmungen zusammenarbeiten, dürfte das Thema Forschungsfrei
betrag von breiterem Interesse sein. Hier das Ergebnis meiner Recherchen:

Betriebsausgaben sind Aufwendungen.
die durch den Betrieb veranlaßt sind [1]. Ein
Gewinn kann einerseits nach § 4 Abs. 3
EStG als Überschuß der Betriebseinnah
men über die Betriebsausgaben angesetzt
werden. Aber auch beim Betriebsvermö
gensvergleich (§ 4 Abs. 1) wirken sich diese
Zahlungsflüsse auf die Residualgröße aus.
werden also auch gewinnwirksam. Ein Un
terschied besteht nur hinsichtlich des Zeit
punktes. wann eine Einnahme bzw. Ausga
be in das Betriebsergebnis einfließt. Bei der
Überschußrechnung (§ 4 Abs. 3) sind Ein
nahmen und Ausgaben dem Kalenderjahr
zuzurechnen, in dem sie zugeflossen bzw.
geleistet worden sind. Beim Vermögensver
gleich sind sie dem Wirtschaftsjahr zuzu
rechnen, zu dem sie wirtschaftlich gehören
[2].
Als Betriebsausgaben werden im § 4 Abs.
4 u. a ausdrücklich Aufwendungen be
zeichnet, die für die Entwicklung, Verbesse
rung oder Sicherung von volkswirtschaftlich
wertvollen Erfindungen getätigt werden.
Nach dem Abgabenänderungsgesetz
1985 [3] kann über die Betriebsausgabe
hinaus (im Sinne einer Forschungsförde
rung) ein Betrag bis 12% oder bis 18% des
Erfindungsaufwandes als Forschungsfrei
betrag geltend gemacht werden. Aller
dings sind dabei einige Voraussetzungen
zu erfüllen.
1) Die Bescheinigung über den volkswirt

schaftlichen Wert
Der volkswirtschaftliche Wert der ange
stellten Erfindung ist durch eine Beschei
nigung des Bundesministers für Handel,
Gewerbe und Industrie (HGI) nachzu
weisen. Als Beurteilungskriterien für die
Erlangung einer solchen Bescheinigung
kommen insbesondere in Betracht: Ent
lastung der österreichischen Leistungs
bilanz, Entspannung der Arbeitsmarktla
ge, Ausweitung der Wertschöpfung im
Inland, Verbesserung der Energie- und
Rohstoffversorgung, Entsorgung des
Abfallproblerns oder Verminderung
volkswirtschaftlicher Schäden. Jeden
falls ist aber klar, daß der Begriff »volks
wirtschaftlich wertvoll« keineswegs eng
ausgelegt werden kann [4]. Dem Einrei
cher bleibt es unbenommen, außer den
angeführten Kriterien noch andere für
den volkswirtschaftlichen Wert seiner Er
findung maßgebliche Gründe anzufüh
ren. Ein Patentschutz ist für die Inan
spruchnahme der Begünstigung nicht
erforderlich.
Wie kommt man zu einer solchen Be
scheinigung? Durch Anruf im BMHGI
(zuständig ist Herr Min.Rat Mag. iur Le
jolle, Tel. Nr (0222) 750015330 DW) kann

man ein Informationsblatt und ein Mu
sterformular für einen Antrag in dieser
Sache erhalten. Als Stichwort zur schnel
leren Verständigung frei von Mißver
ständnissen dient »Bescheinigung über
den volkswirtschaftlichen Wert von Erfin
dungen«.
Die drei Zeilen des relativ einfachen An
tragsformulars sind unter Zitierung allfälli
ger Beilagen schnell ausfüllbar Dann ist
noch eine kurze Begründung anzufüh·
ren. Der Antrag unterliegt als Eingabe
(im Sinne des § 14 TP 6 Gebührengesetz
1957 idgF) einer Stempelgebühr von S
120,- pro Veranlagungsjahr Beilagen
sind mit S30,- pro Bogen (höchstens je
doch S 180,- pro Beilage) stempel
pflichtig [5]. Die erhaltene Bescheini
gung dient dann als Beilage zur Steue
rerklärung. Den maßgeblichen Betrag
trägt man unter 480 bei ESt-Erklärungen
bzw. unter 684 bei KÖSt-Erklärungen ein
[6].

2) Betriebsausgabe
Der Steuerpflichtige muß den For
schungsaufwand als Betriebsausgabe
absetzen wollen, denn »nach Wahl des
Steuerpflichtigen können die genannten
Aufwendungen auch im Wege einer Ab
nützung abgesetzt werden«. Nur die
sog. Zweckforschung, die sich auf die
Entwicklung neuer Verfahren oder neuer
Produkte richtet, kommt für die Aktivie
rung - als immaterielles Wirtschaftsgut
- in Betracht [4]. Andererseits ergibt
sich hier die Möglichkeit bei schlechterer
Ertragslage wohl sogleich den For
schungsfreibetrag in Anspruch zu neh
men, durch die Aktivierung die AfA
Beträge aber noch für spätere und hof
fentlich bessere Zeiten »aufzusparen«.

3) Der Forschungsfreibetrag
In der Steuererklärung muß beantragt
werden, »daß ein Betrag (Forschungs
freibetrag) bis 12vH... der Aufwendun
gen für die Entwicklung oder Verbesse
rung volkswirtschaftlich wertvoller Erfin
dungen steuerfrei bleibt«. Es darf sich
dabei aber nicht um Verwaltungs- oder
Vertriebskosten oder um Aufwendungen
für Wirtschaftsgüter des Anlagevermö
gens handeln. Dieses Ausmaß für den
Forschungsfreibetrag ist durch die letzte
Gesetzesänderung von 5% auf 12% er
höht worden, d. h. an und für sich ist die
se Art der Forschungsförderung nicht
neu, sondern sie wird nur intensiviert.

4) Der erhöhte Forschungsfreibetrag
Neu hinzugekommen ist allerdings der
sog. erhöhte Forschungsfreibetrag.
Auch er ist in der Steuererklärung gei
tend zu machen und kann bis zu 18%

betragen. Allerdings dürfen dann die Er
findungen nicht anderen Personen we
sentlich zur Verwertung überlassen wer
den. Eine solche wesentliche Verwer
tung durch andere liegt vor, wenn im lau
fenden oder in den vier folgenden Wirt
schaftsjahren die Einnahmen aus der
Verwertung der Erfindung durch andere
größer Sind als 25% des Erfindungsauf
wandes.
In einem solchen Fall - jetzt kommt die
Sanktion für eine unzulässige inan
spruchnahme des erhöhten Satzes 
würde sich der Gewinn im betreffenden
Wirtschaftsjahr um die Differenz ZWI

schen dem gewöhnlichen und dem er
höhten Forschungsfreibetrag erhöhen.
(Im allgemeinen werden das 6% sein,
falls man ursprünglich die vollen 18% be
antragt hatte. Anderenfalls wird die Ge
winnerhöhung geringer ausfallen.) Die
ser Unterschiedsbetrag erhöht sich noch
um einen Zuschlag von je 5% für jedes
ab dem Jahr der Geltendmachung ab
gelaufene Wirtschaftsjahr

Im konkreten Anwendungsfall dieser Be
stimmungen wendet man sich am besten
an das zuständige Finanzamt, das auf spe
zielle Fragen im Zusammenhang mit dem
Forschungsfreibetrag die richtigen Antwor
ten weiß.

Literatur:
[1] Einkommensteuergesetz § 4 Abs. 4
[2] DORALT, Wund RUPPE. H. G. Grundnß

des ästerr. Steuerrechts (2. Auflage) I, 51
[3] Abgabenänderungsgesetz BGBI 1985/557
[4] Bilanzierung von Entwicklungskosten für Er

findungen, in: ÖStZ 1976, 148 f
[5J 11. Informallonsblatt des BMHGI
[6) GAIER, R.: Handbuch der Steuerformula

nen, Orac 1984

---'\Y'---
~

-1>IIt.-ltJ&. TUl=TL
nc.K~lsc.ijU S~~

M.1..el"rEQ.

DER WIRTSCHAFTSINGENIEUR 18 (1986) 1 25


	BCS2_0027

